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Referentin im Referat 
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Württemberg.

1 Weitere Informationen 
zur GWZ 2022 unter 
www.zensus2022.de/DE/
Wer-wird-befragt/Ge 
baeude_und_Wohnungs 
zaehlung  
(Abruf: 05.07.2023).

2 Unter „Wohnobjekt“ 
wird eine Einheit ver-
standen, zu der eine 
auskunftspflichtige Per-
son befragt wird: dies 
kann entweder ein ge-
samtes Gebäude oder, 
im Falle der Teilung 
eines Gebäudes nach 
Wohnungseigentums-
gesetz (WEG), eine ein-
zelne Wohnung sein. 

3 Zu den Verfügungs- und 
Nutzungsberechtigten 
zählen zum Beispiel  
Personen mit Nieß-
brauchrecht oder Erb-
bauberechtigte. 

Die Gebäude- und Wohnungszählung 2022 
war nicht nur die größte Erhebung des  
Zensus in Baden-Württemberg, sondern auch 
der gesamten amtlichen Statistik im Land.  
Die damit erhobenen Daten dienen als wich-
tige Grundlage für zentrale wohnungspoli-
tische Entscheidungen.

Ziel und Zweck der Gebäude-  
und Wohnungszählung 2022 

Fragen zur Energieeffizienz von Gebäuden,  
der Höhe von Mieten in Ballungsgebieten  
und auch, wie zukünftig geplant und gebaut 
werden muss, um ausreichend Wohnraum  
zur Verfügung zu stellen, sind aktueller denn  
je. Ziel der Gebäude- und Wohnungszählung 
(GWZ) 2022 war, den gesamten Bestand an  
Gebäuden mit Wohnraum sowie alle darin  
befindlichen Wohnungen in Deutschland zu  
erfassen, um mithilfe dieser Daten solche und 
weitere Fragen beantworten zu können und  
den politischen Entscheiderinnen und Ent-
scheidern eine fundierte Datengrundlage  
an die Hand zu geben. Hintergrund ist, dass  
in Deutschland bislang kein einheitliches  
Register existiert, das den Bestand an Woh-
nungen und Gebäuden flächendeckend be-
inhaltet.

Wie bereits im Zensus 2011, wurden ver- 
schiedene Merkmale sowohl zu Gebäuden  
als auch zu Wohnungen in den Fragenkatalog  
der GWZ 2022 aufgenommen. Darunter fielen 
zum Beispiel Art und Baujahr jedes Wohn-
gebäudes, die Anzahl und Größe der Woh- 
nungen sowie die überwiegende Heizungs- 
art.1 In Bezug auf die Wohnungen im Ge- 
bäude wurde unter anderem erhoben, wie  
die jeweilige Wohnung zum Zensusstich- 
tag 15. Mai 2022 genutzt wurde und, falls  
diese leer stand, wie lange der Leerstand  
bereits andauerte und zu welchem Zeitpunkt  
sie wieder verfügbar wäre. 

Mit Blick auf die Energieeffizienz von Ge- 
bäuden und steigende Wohnkosten, wurden  
im Rahmen des Zensus erstmals flächen- 
deckend Daten zum überwiegenden Energie-

träger für die Heizung eines Gebäudes so- 
wie die Nettokaltmiete je Wohnung erhoben. 
Diese Daten bilden einerseits den Status  
Quo ab und dienen andererseits als ver- 
lässliche Planungsgrundlage für zukünftige  
Ent scheidungen. 

Wer wurde befragt?

Um den Bestand an Gebäuden und Wohnun-
gen insgesamt zu erfassen und dabei eine  
hohe Qualität zu gewährleisten, wurde eine  
Vollerhebung mit Auskunftspflicht durch- 
geführt, das heißt es wurde zu jedem Wohn-
objekt eine auskunftspflichtige Person er- 
mittelt und befragt.2 

Zu den auskunftspflichtigen Personen zähl- 
ten insbesondere Eigentümerinnen und Eigen-
tümer, Verwaltungen sowie sonstige verfü-
gungs- und nutzungsberechtigte Personen3.  
Der Umfang der GWZ belief sich in Baden- 
Württemberg auf insgesamt etwa 3,1 Mil- 
lionen (Mill.) auskunftspflichtige Personen,  
die zu rund 3,5 Mill. Wohnobjekten an etwa 
2,7 Mill. Anschriften befragt wurden. 

Neben Privatpersonen – auf die sich alle  
Ausführungen des vorliegenden Beitrages  
beziehen – waren auch Unternehmen der  
Wohnungswirtschaft, wie Immobilienunter-
nehmen, Genossenschaften oder Kommu- 
nen, die große Bestände an Gebäuden und  
Wohnungen aufweisen, auskunftspflichtig  
(siehe i-Punkt „Unternehmen der Wohnungs-
wirtschaft“). 

Die „Online-First“-Strategie im Zensus 2022

Für den Zensus 2022 verständigten sich die  
Statistischen Ämter des Bundes und der Län-
der auf eine „Online-First“-Strategie – das be- 
deutet, die Datenmeldungen sollten bevor- 
zugt online eingehen. Um dieses Ziel zu er- 
reichen, gestaltete das Statistische Bundes- 
amt einen attraktiven und übersichtlichen  
Online-Fragebogen im responsiven Design,  
das den Fragebogen unabhängig von der Ge-
räteklasse immer optimal darstellt. Dies er-

Zensus 2022: Die Durchführung der  
Gebäude- und Wohnungszählung 
Die größte Erhebung der amtlichen Statistik

www.zensus2022.de/DE/Wer-wird-befragt/Gebaeude_und_Wohnungszaehlung
www.zensus2022.de/DE/Wer-wird-befragt/Gebaeude_und_Wohnungszaehlung
www.zensus2022.de/DE/Wer-wird-befragt/Gebaeude_und_Wohnungszaehlung
www.zensus2022.de/DE/Wer-wird-befragt/Gebaeude_und_Wohnungszaehlung
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Screenshots des Online-Fragebogens zur Gebäude- und Wohnungszählung 2022 – Auszug*)A1
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*) Eine Ansicht des vollständigen Online-Fragebogens steht online zur Verfügung: https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Monatshefte/PDF/Bei 
trag23_08_03_Abbildung 1.pdf (Abruf: 08.08.2023), PDF-Datei, 520 KB.

Screenshots des Online-Fragebogens zur Gebäude- und Wohnungszählung 2022 – Auszug*)Noch: 
A1

https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Monatshefte/PDF/Beitrag23_08_03_Abbildung 1.pdf
https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Monatshefte/PDF/Beitrag23_08_03_Abbildung 1.pdf
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4 Die 16 Mill. Seiten er-
geben sich aus einem 
8-seitigen Fragebogen, 
der für insgesamt 2 Mill. 
Befragte hätte gedruckt 
werden müssen, wenn 
der Papier-Fragebogen 
von Beginn an beigelegt 
worden wäre.

5 1. Erstes Anschreiben, 
2. Erinnerung, 3. Mah-
nung, 4. Heranziehungs-
bescheid.

6 Lediglich bei der letzten 
Welle, die gegen Ende 
des Erhebungszeitrau-
mes versendet wurde, 
wurde ein Papier-Frage-
bogen beigelegt, um 
bestimmte Personen-
gruppen – vor dem Hin-
tergrund des Endes der 
gesamten Erhebung – 
nicht zu benachteiligen.

möglichte auch Personen mit wenig Erfah- 
rung in der Internetnutzung einen leichten  
Zugang zur Befragung (Abbildung 1).

Bereits im Vorfeld der GWZ 2022 warben  
die Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder unter anderem mittels Pressemit- 
teilungen und Erklärvideos für die Online- 
Meldung. Sowohl auf der zentralen Webseite 
des Zensus 2022 (www.zensus2022.de) als  
auch auf der Webseite des Statistischen  
Landesamtes Baden-Württemberg, wurden  
außerdem vielfältige Informationen für die  
Öffentlichkeit bereitgestellt.

Um die Online-First-Strategie stringent zu  
verfolgen, versendete das Statistische Lan- 
desamt Baden-Württemberg mit dem ersten 
Anschreiben an die Auskunftspflichtigen ledig-
lich die Online-Zugangsdaten zum personali-
sierten Fragebogen. Aufgedruckt war zudem 
ein QR-Code zum Scannen mit dem Smart- 
phone oder Tablet, der direkt zum Online- 
Fragebogen führte. Zudem wurde eine „Web-
card“ beigelegt – eine Ausfüllhilfe, um die  
Online-Meldung zu erleichtern. Das Anschrei-
ben wurde auf nur einer Seite, modern und  
mit Farbelementen aus dem Corporate Design 
des Zensus gestaltet, sodass es insgesamt  
einen sehr ansprechenden Charakter hatte  
(Abbildung 2). Auch wurde weitgehend auf  
„Behördensprache“ verzichtet, was von den 
Befragten gut angenommen wurde. 

Im ersten Anschreiben wurde in Baden-Würt-
temberg zudem angekündigt, dass ein Papier-
Fragebogen mit dem Erinnerungsschreiben  
im nächsten Schritt automatisch versendet  
wird. Befragte, die nicht online melden konn-

ten oder wollten, hatten dadurch ohne wei- 
teren Aufwand die Möglichkeit zur Meldung  
auf Papier, ohne den Fragebogen aktiv anfor-
dern zu müssen. Die Vorgehensweise, den  
Papier-Fragebogen nicht bereits beim ersten 
Anschreiben beizulegen, brachte enormes  
Einsparpotenzial hinsichtlich Kosten und Res-
sourcen mit sich: Da rund 2 Mill. Befragte  
bereits nach dem ersten Anschreiben online  
meldeten, konnten mehr als 16 Mill. bedruckte 
(Fragebogen-)Seiten eingespart werden.4

Neben diesen Einsparpotenzialen bietet eine 
Online-Erhebung sowohl für die Befragten als 
auch für die Statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder weitere Vorteile. Durch eine 
gezielte Filterführung wurden den Auskunfts-
pflichtigen nur die Fragen angezeigt, die sie 
tatsächlich beantworten mussten, was das  
Ausfüllen vereinfachte und die Dauer der  
Meldung verkürzte. Darüber hinaus können 
Daten, die online eingehen, im Vergleich zu 
Daten aus Papier-Fragebogen bereits wäh- 
rend des Eingabeprozesses maschinell auf  
Plausibilität geprüft werden, was wiederum  
zu Einsparungen an Zeit und Kosten bei der  
anschließenden Aufbereitung führt.

Druck und Versand in der Gebäude-  
und Wohnungszählung 2022

Der Versand der Gebäude- und Wohnungs-
zählung erstreckte sich in Baden-Württemberg 
vom 11. Mai bis zum 14. Dezember 2022. Es 
wurden insgesamt mehr als 5 Mill. Sendungen 
in sechs aufeinanderfolgenden Versandwellen 
mit bis zu vier Versandstufen5 verschickt. 

In jeder Versandwelle erhielten die Befrag- 
ten in der Regel als erstes Anschreiben nur  
die Aufforderung zur Online-Meldung.6 Wer  
dem nicht nachkommen konnte, erhielt mit  
dem nächsten Versand ein Erinnerungs- 
schreiben, dem ein Papier-Fragebogen bei- 
gelegt war. Die Befragten, die nach Ablauf  
der Frist noch keine Meldung abgegeben  
hatten, erhielten anschließend eine offi- 
zielle erste Mahnung und als letzte Mahn- 
stufe einen Heranziehungsbescheid, der förm-
lich und mit persönlicher Übergabe an die  
Befragten zugestellt wurde. Ab dem Erin-
nerungsschreiben wurde jeder Sendung ein 
Papier-Fragebogen inklusive eines porto- 
freien Rückumschlags beigelegt, um den  
Befragten eine reibungsfreie Meldung zu  
ermöglichen. Weiterhin enthielt jede Ver-
sandstufe auch die Online-Zugangsdaten,  
sodass die Befragten jeweils zwischen der  
schriftlichen Meldung und der Meldung  
mittels Online-Fragebogen wählen konnten.

Unternehmen der  
Wohnungswirtschaft

Für die Gruppe der „Unternehmen der 
Wohnungswirtschaft“ wie Immobilien-
unternehmen, Genossenschaften oder  
Kommunen, die große Bestände an Ge-
bäuden und Wohnungen aufweisen,  
wurde die Untergrenze bei 50 Gebäuden 
bzw. Wohnungen festgelegt. Diese Aus-
kunfts pflichtigen waren gemäß § 11a  
Bun des statistikgesetz verpflichtet, ihre  
Erhe bungsdaten elektronisch zu über- 
mitteln. Dafür wurde dieser Gruppe ein 
se parates elektronisches Meldever fah- 
ren bereit gestellt, um die Übermittlung 
von Erhebungsdaten zu mehreren Ge- 
bäuden gleichzeitig zu ermöglichen. 

http://www.zensus2022.de
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Sollten Sie an einer oder mehreren der aufgeführten Gebäudeanschriften nicht (mehr) 
(Mit-)Eigentümer/-in oder Verwalter/-in sein, geben Sie dies im Online-Fragebogen an.  
Bitte senden Sie keine Unterlagen oder Korrekturen auf diesem Schreiben an uns zurück – eine 
Verarbeitung ist nicht möglich. 

Sie haben keine Möglichkeit zur Online-Meldung? Kein Problem – wir senden Ihnen mit einer  
Erinnerung in den nächsten Wochen automatisch einen Papier-Fragebogen zu. Eine telefoni-
sche Bestellung ist nicht erforderlich. 

Antworten auf häufig gestellte Fragen erhalten Sie unter www.zensus2022.de/kontakt. Bei  
weiteren Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter Tel. 0711 641 3333 (Mo.–Fr. 08.00 – 18.00 h). 

Vielen Dank für Ihre Meldung! 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Franziska Tollnek

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg · 70170 Stuttgart

Zensus 2022: Gebäude- und Wohnungszählung

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieses Schreiben erhalten Sie im Rahmen des Zensus 2022, in dem auch eine Gebäude- und 
Wohnungszählung durchgeführt wird. In dieser werden Daten zu allen Gebäuden mit Wohn-
raum und Wohnungen in Deutschland erhoben. Stichtag ist der 15. Mai 2022 – das bedeutet, die  
erfragten Angaben beziehen sich auf diesen Tag.

Die Teilnahme ist für Sie verpflichtend und muss bis zum 31. Mai 2022 abgeschlossen sein. Das 
Ausfüllen des Online-Fragebogens dauert pro Anschrift nur etwa 10 Minuten. Die Online-Meldung 
spart Ihnen Zeit und schont die Umwelt, da Sie den Druck von Papier-Fragebogen vermeiden.

Für diese Befragung wurden Sie angeschrieben, da wir Sie als (Mit-)Eigentümer/-in, Verwalter/-in 
oder sonstige verfügungs- oder nutzungsberechtigte Person ermittelt haben. Bitte melden Sie 
für jede Gebäudeanschrift einzeln mit den zugehörigen Online-Zugangsdaten – diese befinden 
sich auf der Rückseite.

IHRE ZUGANGSDATEN 
auf der Rückseite

Melden Sie online unter www.zensus2022.de

Datum

Name Dr. Franziska Tollnek

Hotline 0711 641 3333  
 Mo. – Fr. 08.00 – 18.00 Uhr

Max Mustermann
Musterweg 52 A
76450 Musterstadt

 11.05.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieses Schreiben erhalten Sie im Rahmen des Zensus 2022, in dem auch eine Gebäude- und 
Wohnungszählung durchgeführt wird. In dieser werden Daten zu allen Gebäuden mit Wohn-
raum und Wohnungen in Deutschland erhoben. Stichtag ist der 15. Mai 2022 – das bedeutet, die  
erfragten Angaben beziehen sich auf diesen Tag.

Die Teilnahme ist für Sie verpflichtend und muss bis zum 31. Mai 2022 abgeschlossen sein. Das 

Musteranschreiben und Webcard der Gebäude- und Wohnungszählung 2022A2
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Musteranschreiben und Webcard der Gebäude- und Wohnungszählung 2022Noch: 
A2

Objektübersicht mit Zugangsdaten

Objekt 1: 
 

Zugangsnummer:

Aktivierungscode:

Objekt 2:   
 

Zugangsnummer:

Aktivierungscode:

Seite - 2 - von 2

Musterstraße 1 
76450 Musterstadt 

1234 5678 9101

abhjdlgifmen

Hauptstraße 1  
76450 Musterstadt 

1019 8765 4321

nemfigldjhba
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Musteranschreiben und Webcard der Gebäude- und Wohnungszählung 2022Noch:
A2

Was ist der Zensus?

Wie funktioniert der Online-Fragebogen?

Vielen Dank für Ihre Meldung!

Aktuell fi ndet der Zensus in Deutschland statt. Mithilfe der Erhebungen im Zensus werden die 
aktuelle amtliche Bevölkerungszahl sowie weitere Daten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit 
und zum Gebäude- und Wohnungsbestand gewonnen. Durch die erhobenen Daten lassen sich 
wichtige Fragen beantworten, zum Beispiel zu Anzahl und Größe der vorhandenen Gebäude 
und Wohnungen oder wie sich die Bevölkerungszahl entwickelt hat. Weitere Informationen 
zum Zensus fi nden Sie unter www.zensus2022.de.

Die Ergebnisse des Zensus 2022 liefern wichtige Daten und Informationen 
für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. 

Das Ausfüllen dauert 
nur etwa 10 Minuten!

Bei Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter Tel. 0711 641 3333 (Mo. – Fr. 08.00 – 18.00 Uhr). 
Antworten auf häufi g gestellte Fragen erhalten Sie unter www.zensus2022.de/kontakt.

Senden

Zugangsnummer:

Aktivierungscode:

Anmelden

Anmeldung
Bitte geben Sie hier Ihre Anmeldedaten ein, um am 

verbergen

Zurück Weiter

Um welche Art von Gebäude handelt es sich?

Mehr anzeigen

Wohngebäude: Das Gebäude wird mindestens zur Hälfte der Gesamtnutzfläche für 
Wohnzwecke genutzt und ist kein Wohnheim.
Sonstiges Gebäude mit Wohnraum: Weniger als die Hälfte der Gesamtnutzfläche wird für 
Wohnzwecke genutzt, weil sich z. B. im Gebäude überwiegend Läden oder Büros befinden.

 Geben Sie bitte www.zensus2022.de 
in Ihren Browser (z. B. Firefox, Internet 
Explorer, Edge, Google Chrome) ein 
oder scannen Sie den QR-Code auf 
Ihrem Anschreiben.

 Füllen Sie nun die Felder Zugangs-
nummer und Aktivierungscode mit den 
Angaben auf dem Anschreiben aus. 

 Nun können Sie den Fragebogen aus-
füllen. Unter „Mehr anzeigen“ fi nden 
Sie Erklärungen zu den Fragen. 

 Nach Beantwortung einer Frage gelan-
gen Sie mit „Weiter“ zur nächsten 
Frage, mit „Zurück“ zur vorherigen. 

 Wenn Sie alle Fragen beantwortet 
haben, klicken Sie bitte auf „Senden“, 
um den Fragebogen abzuschicken.

1

2

3

4

5

https://www.zensus2022.de/kontakt/
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7 Tollnek, Franziska: Zen-
sus 2022: Die Vorbefra-
gung der Gebäude- und 
Wohnungszählung, in: 
Statistisches Monatsheft 
Baden-Württemberg 
1/2022. 

8 Bannholzer, Michael: 
Zensus 2022 – Die Hot-
line der Gebäude- und 
Wohnungszählung in 
Baden-Württemberg, in: 
Statistisches Monatsheft 
Baden-Württemberg 
11+12/2022.

9 Der letzte Einzug der 
Quellen war im Februar 
2021 – dies war zum 
Zensusstichtag am 
15.05.2022 mehr als ein 
Jahr.

Falls ein Eigentümer sein Objekt zum Zeit- 
punkt der Befragung inzwischen veräußert  
hatte, gab es im Fragebogen die Möglichkeit, 
die neue Eigentümerin oder den Eigentümer 
anzugeben. Diese neue auskunftspflichtige  
Person wurde dann nach Verarbeitung der  
Daten in die jeweils nächste Versandwelle  
aufgenommen. Ebenso wurde für auskunfts-
pflichtige Personen verfahren, die durch das 
Statistische Landesamt während der laufen- 
den Erhebung neu ermittelt wurden. 

In der ersten Versandwelle mit Start im  
Mai 2022 wurden für Baden-Württemberg 
3,1 Mill. auskunftspflichtige Personen zur  
Meldung aufgefordert. Inklusive aller Erin-
nerungs- und Mahnschreiben wurden im  
Zuge der ersten Versandwelle mehr als  
4,7 Mill. Sendungen verschickt (Tabelle). Das 
Statistische Landesamt Baden-Württemberg 
entschied, den Versand der ersten Welle über 
einen längeren Zeitraum – in diesem Fall  
3 ½ Wochen – zu verteilen, um auf diese  
Weise die eingehenden Anfragen besser be-
wältigen zu können. Eine ähnliche Vorgehens-
weise bewährte sich bereits in der Vorbe- 
fragung 2021 der Gebäude- und Wohnungs-
zählung.7 

Für die GWZ 2022 wurde sowohl für schrift- 
liche als auch für telefonisch eingehende  
Rückfragen jeweils ein eigener Bereich ein-
gerichtet, in dem sich die Mitarbeitenden aus-
schließlich der Beantwortung der Anfragen  
widmeten. Insbesondere die eigens im Sta-
tistischen Landesamt eingerichtete Telefon- 
Hotline8 war eine organisatorische Heraus-
forderung: hier arbeiteten täglich bis zu 130 
Personen in zwei Schichten, um die Fragen  
der Auskunftspflichtigen zwischen Montag  

und Freitag zu beantworten oder sie beim  
Ausfüllen des Online-Fragebogens zu unter-
stützen. 

Qualitätssichernde Maßnahmen  
in der GWZ 2022

Um eine solch große Erhebung einschließ- 
lich Versand- und Mahnwesen erfolgreich  
durchzuführen, sind Qualität und Aktuali- 
tät der vorliegenden Adressdaten von höchs- 
ter Wichtigkeit. Da der letzte Einzug der  
Quellen zur Ermittlung der Eigentümerda- 
ten bereits einige Zeit zurücklag, waren die  
Adressdaten zum Zensusstichtag stellen- 
weise nicht mehr aktuell.9 Auch konnten  
sich die Eigen tumsverhältnisse durch Ver- 
kauf von Immobilien in diesem Zeitraum  
verändert haben. Um die Belastung für die  
Befragten durch Zustellung an eine alte  
Adresse oder an die falsche Eigentümerin  
bzw. den falschen Eigentümer zu minimieren, 
wurden vor Start des Versands umfassende 
qualitätssichernde Maßnahmen durchgeführt. 
Die erste Maßnahme war die Vorbefragung  
2021, in der ein Teil der auskunftspflichtigen 
Personen zur Richtigkeit und Aktualität ihrer 
Daten befragt und um etwaige Korrektur ge-
beten wurde. 

Als zusätzliche Maßnahme wurde der Adress-
bestand durch Abgleiche mit weiteren Quel- 
len auf Zustellbarkeit geprüft. Dabei wurden 
einzelne fehlende Angaben wie zum Beispiel 
die Hausnummer ergänzt. Auch wenn der  
Aufwand für das Statistische Landesamt  
Baden-Württemberg durch diese zusätz- 
lichen Prozesse sehr hoch war, überwogen  
die Vorteile durch den anschließend reibungs- 
losen Versand deutlich. Die Quote der zustell-
baren Sendungen lag bei ca. 96,3 %. Die ins-
gesamt hohe Zufriedenheit der Befragten  
bestätigte ebenfalls die Richtigkeit der um- 
gesetzten Maßnahmen. Trotzdem kam es  
zum Beispiel vor, dass Befragte für ein  
Objekt mehrfach angeschrieben wurden,  
weil ihre Daten aufgrund unterschiedlicher  
Schreibweisen in verschiedenen Datenquel- 
len nicht maschinell vereinheitlicht werden  
konnten. Teilweise erhielten auch Ehepartner 
mit gemeinsamem Eigentum separate An-
schreiben, da sie in den Datenquellen separat 
aufgelistet waren. Dies führte zu Problemen, 
wenn anschließend nur eine der beiden Per-
sonen den Fragebogen beantwortet hatte – in 
dem Fall erhielt der andere Partner weiterhin 
eine Mahnung für die ausbleibende Meldung. 

Außerdem kam es im Zuge des Mahnwesens 
vor, dass Befragte eine Erinnerung oder Mah-

T
Versandmengen der Gebäude-  
und Wohnungszählung 2022  
in Baden-Württemberg

Welle
Anzahl Sendungen 

in 1 000

1 Gesamt 4 764

2 Gesamt  278

3 Gesamt  231

4 Gesamt  47

5 Gesamt  66

6 Gesamt  45

Summe 5 430

Datenquelle: Zensus 2022, Gebäude- und Wohnungszählung.
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10 Zu diesem Zeitpunkt 
wurde der Versand des 
ersten Anschreibens in 
der ersten Versandwelle 
abgeschlossen. In weite-
ren Versandwellen wur-
den auch zu späteren 
Terminen noch erste 
Anschreiben verschickt.

nung erhielten, obwohl sie bereits online  
gemeldet hatten – allerdings in der Regel erst 
kurz nach Fristablauf. Aufgrund der großen 
Menge an zu versendenden, personalisierten 
Schreiben, musste die Adressdatei für den  
Druck mit etwa 1 ½ Wochen Vorlauf an den 
Druckdienstleister übermittelt werden. Da- 
her erfolgte die Ausgabe der Adressdatei  
aus dem System zügig nach Fristablauf.  
Insbesondere wenn die Befragten Papier- 
Fragebogen nutzten, konnten aufgrund  
von Postlauf- und Bearbeitungszeiten Über-
schneidungen zwischen dem Mahnversand  
und der Eingangsregistrierung entstehen. 

Rücklauf und Antwortverhalten  
der Befragten in der Gebäude-  
und Wohnungszählung 2022

Bereits einen Tag nach Start des Versandes, 
gingen am 12. Mai 2022 die ersten 20 000  
Rückmeldungen über den Online-Frage- 
bogen ein (Schaubild 1.1). Ab diesem Zeit- 
punkt war eine nahezu kontinuierliche Stei- 
gerung der Online-Meldungen zu beobach- 
ten, die ihren Höhepunkt mit knapp 117 000  
Datenmeldungen am 22. Mai 2022 hatte.  
Mit Abschluss des Versands der ersten An-
schreiben um den 7. Juni 2022, hatten bereits 
knapp 1,9 Mill. Befragte die Angaben zu ihren 
Wohnobjekten übermittelt.10 Die Entwicklung  
der Rückmeldungen zeigt, dass die meisten  
Befragten innerhalb der ersten Tage bzw. im 
Verlauf der ersten Woche nach Erhalt des  
Anschreibens die Angaben zu ihrem Objekt  
übermittelten. Insgesamt lag die Rücklauf- 
quote vor der ersten Erinnerung mit ca. 65 % 
auf einem hohen Niveau. Dies ist auch inso- 
fern bemerkenswert, da alle Datenmeldun- 
gen bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich  
online eingingen.

Der Versand des Erinnerungsschreibens star-
tete in Baden-Württemberg am 20. Juni 2022. 
Wie zuvor angekündigt, war diesem Schrei- 
ben ein personalisierter Papier-Fragebogen  
beigelegt. Auf dieses zweite Schreiben ant-
worteten rund 59 % der knapp 1,1 Mill. Befrag-
ten. Etwas mehr als die Hälfte dieser Rück-
meldungen gingen auf Papier-Fragebogen  
ein – das heißt, diese Befragten hatten auf  
den Versand des Papier-Fragebogens ge- 
wartet, um die Angaben zu ihrem Objekt  
schriftlich zu erteilen. Der andere Teil der Be-
fragten erteilte die Angaben wiederum online. 
Wie bereits in der Vorbefragung 2021, löste  
auch in der Gebäude- und Wohnungszählung 
ab Versand der Erinnerung die Meldung auf 
Papier-Fragebogen die Online-Meldung als  
vorrangigen Übermittlungsweg ab.

Der Versand der ersten Mahnung startete in 
Baden-Württemberg am 2. August 2022 (Schau-
bild 1.2). In diesem Zuge stieg der Anteil der 
schriftlich antwortenden Personen noch ein- 
mal überproportional stark an, sodass im  
August und September 2022 – der Haupt- 
phase des Mahnverfahrens – fast doppelt  
so viele Meldungen auf Papier im Vergleich  
zu Online-Meldungen eingingen. Warum die 
Rückmeldungen auf Papier in der Mahnphase 
so stark präferiert wurden, ist unklar; denn  
diejenigen unter den Befragten, die auf den 
Papier-Fragebogen gewartet hatten, konnten 
die schriftliche Meldung bereits mit dem Er- 
halt des Erinnerungsschreibens vornehmen. 
Möglicherweise erschien den Befragten die  
Meldung nach Erhalt eines Mahnschreibens  
auf schriftlichem Weg sicherer oder direkter,  
da der Papier-Fragebogen ohne weiteren  
Aufwand ausgefüllt und anschließend porto- 
frei zurückgesandt werden konnte.

Umsetzung der „Online-First“-Strategie  
geglückt?

Viele Befragte hatten auf den Erhalt des  
Papier-Fragebogens gewartet, um ihre An- 
gaben schriftlich zu erteilen. Wie wirkte  
sich diese Dynamik auf die Online-First- 
Strategie aus und wie hoch war die Online- 
Meldequote am Ende?

Auch wenn die Zusendung des Papier-Frage-
bogens in Baden-Württemberg angekündigt  
war und die Quote an schriftlichen Meldun- 
gen dadurch phasenweise stark anstieg, liegt 
die Online-Quote mit ca. 83,2 % auf einem  
sehr hohen Niveau (Schaubild 2). Der Anteil  
an Papier-Fragebogen im Verhältnis zu allen 
eingegangenen Meldungen beträgt ca. 16,3 %. 
Ein kleinerer Anteil von etwa 0,5 % ging als  
telefongestützte Online-Meldung ein – hier  
halfen die geschulten Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter der Hotline den Befragten, die  
Schwierigkeiten beim Ausfüllen des Online-  
oder Papier-Fragebogens hatten.

Recherchen, die das Statistische Landes- 
amt Baden-Württemberg vor Beginn der 
GWZ 2022 bezüglich einer zu erwarteten  
Online-Quote durchgeführt hatte, deuteten  
darauf hin, dass mit einem Anteil an Online-
Meldungen von ca. 70 % gerechnet werden 
könnte. Einbezogen wurden hier Erfahrun- 
gen zum Umgang mit Online-Banking oder  
auch Befragungen von Versicherten großer  
Kran kenkassen. Die Recherchen ergaben,  
dass es noch immer einen recht großen An- 
teil an Personen in der Bevölkerung gibt, die 
entweder keinen Internetzugang haben oder 



26

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 8/2023Bevölkerung,
Familie

Rückläufe der Gebäude- und Wohnungszählung 2022 in Baden-Württemberg pro Tag und nach MeldewegS1

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 366 23

Rückläufe/Datenmeldungen in 1 000

1.1: Phase der ersten Anschreiben und Erinnerungen

Datenquelle: Zensus 2022, Gebäude- und Wohnungszählung.

Mai 2022 Juni 2022 Juli 2022
29. 31.27.25.23.21.19.17.15.13.11. 10. 28.26.24.22.20.18.16.14.12. 30.8.6.4.2. 10. 30.28.26.24.22.20.18.16.14.12.8.6.4.2.
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1.2: Mahnphase

80

August 2022 September 2022
10. 28.26.24.22.20.18.16.14.12. 30.8.6.4.2.29. 31.27.25.23.21.19.17.15.13.11.1. 3. 5. 7. 9.
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grundsätzlich Vorbehalte gegenüber der  
Übermittlung persönlicher Daten über das  
Internet. 

Mit einer Online-Quote von klar über 80 %  
wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. 
Es scheint, dass die umgesetzten Maßnah- 
men wie das ansprechend gestaltete Schrei- 
ben, das bewusst auf nur einer Seite verfasst 
wurde, und die Werbung für den modernen  
und leicht bedienbaren Online-Fragebogen  
die absolute Mehrheit der Befragten von der 
Online-Meldung überzeugen konnten. Somit 
wurde die Online-First-Strategie in der GWZ 
2022 erfolgreich etabliert.

Nach Abschluss der Erhebung stehen um-
fangreiche Schritte zur Sicherung der Daten-

qualität und zur weiteren Verarbeitung der  
Daten an. Diese erfolgen in erster Linie  
zentral beim Statistischen Bundesamt. Der  
Veröffentlichungszeitpunkt der Zensuser-
gebnisse ist für das Frühjahr 2024 geplant. 

TelefonPapier-FragebogenOnline-Fragebogen

Rücklaufquote aus den eingegangenen Datenmeldungen nach Meldeweg S2

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 367 23

Anteile in %

Datenquelle: Zensus 2022, Gebäude- und Wohnungszählung.

83 16 1

 www.statistik-bw.de/Zensus/
    Direkt zu ...
      Zensus

Weitere Auskünfte unter
www.zensus2022.de/kontakt 

Die Abfallwirtschaft in Baden-Württemberg

Der Umbau der baden-württembergischen Abfallwirtschaft zu einer 
nachhaltigen Kreislaufwirtschaft bedeutet Veränderung in zahl reichen 
Bereichen: Wertstoffhaltige Abfälle werden zunehmend separat erfasst, 
und für deren Verwertung steht ein ständig wachsender und sich wan-
delnder Bestand an Behandlungsanlagen im Land zur Verfügung. Die 
Beseitigung von Abfällen verliert an Bedeutung. – Indikatoren auf Basis 
abfallstatistischer Kennzahlen ermöglichen es, diese Entwicklung seit 
ihren Anfängen zu verfolgen. 

Die aktuelle Ausgabe dieser Veröffentlichung enthält Ergebnisse aus 
der Erhebung der Abfallentsorgung 2021 sowie aus der Erhebung der 
Verwertung von Bauabfällen 2020. 

Das Datenpaket bietet umfassende Informationen über die Entwicklung 
der Abfallwirtschaft in Baden-Württemberg. Die Berechnung des Gesamtabfalls wurde fortgeführt, in 120 aus-
sagekräftigen Tabellen das breit gefächerte Thema Abfallwirtschaft genau analysiert. Die bundesweit einheit-
lichen Abfallstatistiken, sowie Daten der seit 1990 jährlich durchgeführten Abfallbilanz der Stadt- und Land- 
kreise, werden jeweils in eigenen Kapiteln dargestellt. Weiter werden Aussagen zum Aufkommen und der Ent-
sorgung von gefährlichen Abfällen sowie zur Einsammlung und Verwertung von Abfällen getroffen. 

Artikel-Nr.: 2787 22001 Erhältlich unter www.statistik-bw.de 
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